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§ 1037 ABGB oder zum Nutzen des
Andern:

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

§ 1037.

Wer fremde Geschafte bloB, um den Nutzen des Andern zu beférdern, Ubernehmen will, soll sich um dessen
Einwilligung bewerben. Hat der Geschaftsfihrer zwar diese Vorschrift unterlassen, aber das Geschaft auf seine Kosten
zu des Andern klarem, Gberwiegenden Vortheile gefiihret; so missen ihm von diesem die darauf verwendeten Kosten
ersetzt werden.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1037
file:///

	§ 1037 ABGB oder zum Nutzen des Andern;
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


